
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Korruption
Akteure Fässler, Daniel (cvp/pdc, AI) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Frick, Karin

Bevorzugte Zitierweise

Frick, Karin 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Korruption, 2015. Bern:
Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Kriminalität

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates

CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

In der Sommersession 2015 behandelte der Ständerat als Erstrat die Vorlage zur
Verschärfung des Korruptionsstrafrechts. Der Kern der Verschärfung besteht darin,
dass die Privatbestechung als Offizialdelikt in das Strafgesetzbuch aufgenommen und
somit neu von Amtes wegen und nicht mehr nur auf Antrag verfolgt werden soll. Die nur
durch den Stichentscheid des Präsidenten zustande gekommene Mehrheit der RK-SR
beantragte ihrem Rat jedoch, die Verschärfung dahingehend abzumildern, dass
Privatbestechung nur dann von Amtes wegen verfolgt werden soll, wenn durch die Tat
öffentliche Interessen verletzt oder gefährdet sind. Die kleine Kammer folgte –
ebenfalls äusserst knapp mit 23 zu 22 Stimmen – ihrer Kommissionsmehrheit und schuf
damit zwei Kategorien von Bestechungsfällen im Privatbereich. Mit 23 zu 4 Stimmen bei
16 Enthaltungen überwies die Kantonskammer die Vorlage an den Nationalrat.
Nachdem der Nationalrat mit 133 gegen 51 Stimmen aus der SVP-Fraktion Eintreten
beschlossen hatte, war auch er der Meinung, Privatbestechung müsse nicht
ausnahmslos von Amtes wegen verfolgt werden. Die Abgrenzung von Antrags- und
Offizialdelikten anhand des öffentlichen Interesses, wie sie der Ständerat vorgesehen
hatte, bringe jedoch Interpretationsschwierigkeiten und Rechtsunsicherheit mit sich,
weil die Staatsanwaltschaft in einem konkreten Fall nicht wisse, ob sie von Amtes wegen
ermitteln oder auf einen Antrag warten müsse. Aus diesem Grund sprach sich die
grosse Kammer für einen Einzelantrag Fässler (cvp, AI) aus, welcher vorsieht, dass
Privatbestechung «in leichten Fällen» nur auf Antrag verfolgt wird: Der Begriff des
«leichten Falles» finde sich bereits im geltenden Strafrecht und die
rechtsanwendenden Behörden wüssten damit umzugehen. Mit 133 Ja- gegenüber 49
Nein-Stimmen aus der SVP-Fraktion bei 2 Enthaltungen stimmte der Nationalrat der so
geänderten Vorlage zu. Nachdem auch der Ständerat diesen Vorschlag gutgeheissen
hatte, stimmte er der Vorlage in der Schlussabstimmung mit 38 zu 5 Stimmen zu. Auch
im Nationalrat wurde der Entwurf in der Schlussabstimmung mit 141 zu 53 Stimmen bei 1
Enthaltung angenommen, wobei die SVP-Fraktion an ihrer ablehnenden Haltung
festhielt. 1
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1) AB NR, 2015, S. 1354 ff.; AB NR, 2015, S. 1910; AB SR, 2015, S. 1088 f.; AB SR, 2015, S. 362 ff.; AB SR, 2015, S. 774; BBl, 2015, S.
7165 ff.; NZZ, 26.9.15
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